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Informationen im Rahmen der Schulanmeldung 
 Informationen zum Datenschutz 
 Informationen zum Religionsunterricht 

 Belehrung gem. § 34 Abs. 5 S. 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

 Informationen zur Organisation der Schuleingangsphase 
 Informationen gemäß Artikel 13 Absatz 1 und 2 sowie Artikel 14 Absatz 1 

und 2 DSGVO aufgrund der Erhebung von  personenbezogenen Daten 

 
Im Zusammenhang mit der Erfüllung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags 
der Schule werden Ihre personenbezogenen Daten als Schülerin, Schülern oder Eltern-
teil erhoben. Bitte beachten Sie hierzu nachstehende Datenschutzhinweise: 

1. Angaben zum Verantwortlichen  
 
Verantwortlich für die Datenerhebung ist:    Maxi Brautmeier-Ulrich 

Bezeichnung:     Schulleiterin  
Straße:      Sennelagerstraße 21 
Postleitzahl:      33106  

Ort:       Paderborn-Sande 
Telefon:      05254-5440 
E-Mail-Adresse:     m.brautmeier-ulrich@paderborn.de 

Internet-Adresse:     www.gs-sande.de 
 

2. Angaben zum Vertreter des Verantwortlichen  
 
Den oben genannten Verantwortlichen vertritt:      Sigrun Wilde 

Bezeichnung:     Stellv. Schulleiterin  
Straße:      Sennelagerstraße 21 
Postleitzahl:      33106 

Ort:       Paderborn 
Telefon:      05254-5440 
E-Mail-Adresse:     s.wilde@paderborn.de 

Internet-Adresse:     www.gs-sande.de 
 

3. Angaben zum Datenschutzbeauftragten 

 
Die Kontaktaden des Datenschutzbeauftragen lauten: Manfred Bergmann, Schulamt für 
den Kreis Paderborn, Rathenaustr. 96, 33102 Paderborn    

 
Bezeichnung:      Behördlicher Datenschutzbeauftragter für Schulen im Kreis 
                            Paderborn 

Straße:                Aldegreverstr.10-14    
Postleitzahl:        33102 
Ort:                      Paderborn 

Telefon:               05251/308 4010 
E-Mail-Adresse:  bergmannm@schulamt-paderborn.de 
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4. Angaben zu der Aufsichtsbehörde  

 
Zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz ist die Landesbeauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen: 
 

Straße:          Kavalleriestr. 2-4 
Postleitzahl:  40213 Düsseldorf  

Telefon:        0211/38424-0 
Telefax:        0211/38424-10 
Email:           poststelle@ldi.nrw.de 
Internet:        www.ldi.nrw.de 

 
5. Kategorien der Daten, Zweck/e und Rechtsgrundlage/n der Verarbeitung 
 

Personenbezogenen Daten von Schülerinnen, Schülern und Eltern werden zur Erfüllung 
der durch Rechtsvorschriften übertragenen Aufgaben erhoben. 

 

Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer Daten sind: 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe e, Abs. 3, Art. 9 Abs. 2 Buchstabe g) EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit §§ 120-122 Schulgesetz 

(SchulG) sowie insbesondere die Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Da-
ten von Schülerinnen, Schülern und Eltern (VO DV I, einsehbar unter www.recht.nrw.de).  
 

Dieser Verordnung können Sie insbesondere konkrete Daten entnehmen, die zur Verarbei-
tung zugelassen sind. 
 

6. Evtl. Empfänger der personenbezogenen Daten (einschließlich des Zwecks der 
„Übermittlung“, der unter 5. bereits dargestellt ist) 
 

Ihre personenbezogenen Daten können teilweise ggf. weitergegeben werden an   

 
 eine aufnehmende Schule bei einem Schulwechsel: § 6 VO DV I 
 eine aufnehmende Schule oder den Schulträger bei einem Schulwechsel/Abgang von 

der Schule: § 7 VO DV I 
 die untere Gesundheitsbehörde zum Zwecke der Schulgesundheitspflege:  

§ 8 VO DV I 

 Schulaufsichtsbehörden, den Schulträger und weitere Empfänger, soweit dies zur Erfül-
lung der dortigen per Rechtsvorschrift übertragenen Aufgaben im Einzelfall erforderlich 
ist: § 120 Abs. 5 SchulG 

 
7. Absicht Übermittlung an Drittland oder eine internationale Organisation 
                                      
           - entfällt –  
 

8. Dauer der Speicherung bzw. Kriterien für die Festlegung dieser Dauer 
 
Ihre Daten werden nach Maßgabe der Aufbewahrungsfristen des § 9 VO DV I aufbewahrt 

und gelöscht. 
 

http://www.gs-sande.de/
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9. Rechte der Betroffenen 

 
Bei Erhebung personenbezogener Daten stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
 

Sie haben nach Maßgabe der Artikel 15, 16, 17 und 18  EU-DSGVO gegenüber uns fol-
gende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:  
 

 Recht auf Auskunft,  
 Recht auf Berichtigung oder Löschung,  
 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,  

 

10. Widerrufsrecht bei Einwilligung 
 
Sollten für einzelne Verarbeitungsvorgänge Ihrer Daten Einwilligungserklärungen erforder-

lich sein und deshalb gesondert eingeholt werden, können Sie Ihre Einwilligung jederzeit 
für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum W i-
derruf erfolgten Datenverarbeitung wird dadurch nicht berührt. 
 

11. Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 
 

Sie haben das Recht, bei der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Beschwerde einzulegen, falls Sie der Auffassung sind, dass eine Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogener Daten gegen Datenschutzrecht verstößt. Die Kontaktdaten finden Sie unter 

Punkt 4. dieses Bogens. 
 

12. Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten 

 
Wenn Ihre personenbezogenen Daten unmittelbar bei Ihnen erhoben werden, sind Sie ge-
mäß § 120 Abs. 2 Satz 1 SchulG zur Bereitstellung verpflichtet, soweit diese Daten zur Er-

füllung der durch Rechtsvorschrift übertragenen Aufgaben der Schulen und Schulauf-
sichtsbehörden erforderlich sind. 
 

 

13. Quelle der Daten 
 

Wenn Daten nicht unmittelbar bei Ihnen erhoben wurden, können Sie stammen von 
 

 einer abgebenden Schule bei einem Schulwechsel: §§ 6,7 VO DV I 

 von einer Schulaufsichtsbehörde, dem Schulträger oder andere Behörden, soweit 
dies zur Erfüllung der dortigen per Rechtsvorschrift übertragenen Aufgaben im Ein-
zelfall erforderlich ist: § 120 Abs. 5 SchulG 

 
 

Stand: Schuljahr 2018/2019 

 
 

http://www.gs-sande.de/
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 Elterninformation über den an der Grundschule Sande eingeführten  
    Religionsunterricht 
 
 

Die Grundschule Sande ist eine Bekenntnisschule. Da Unterricht und Erziehung in Bekennt-

nisschulen von den Grundsätzen des betreffenden Bekenntnisses geprägt sind, sind diese 
Schulen für Kinder dieses Bekenntnisses eingerichtet. 
 

„Eltern, die ihr Kind an einer Bekenntnisschule anmelden, sind von der Schulleitung darauf 
hinzuwiesen, dass Kinder des katholischen oder des evangelischen Glaubens oder einer 
anderen Religionsgemeinschaft nach den Grundsätzen des betreffenden Bekenntnisses 

unterrichtet und erzogen werden.“ (§ 26 Abs. 3 SchulG) 
 
Die Aufnahme von Kindern in eine Bekenntnisschule ist geregelt in Ziffer 1.23 der Verwal-

tungsvorschriften zur Verordnung über den Bildungsgang in der Grundschule (VVzAO-GS).  
 
Hiernach darf ein Kind an der Grundschule Sande aufgenommen werden, wenn es entweder  

 
a) dem entsprechenden Bekenntnis angehört  
 

oder  
 
b) dem Bekenntnis nicht angehört, die Eltern (§ 123 SchulG) aber ausdrücklich überein-

stimmend wünschen, dass es nach den Grundsätzen diese Bekenntnisses unterrichtet und 
erzogen werden soll.  
 

 
Im Ausnahmefall sind Kinder als Minderheit dann in eine Bekenntnisschule aufzunehmen, 
wenn eine öffentliche, ihrem Bekenntnis entsprechende Schule oder eine Gemeinschafts-

schule auf dem Gebiet des Schulträgers nicht besteht oder nur bei Inkaufnahme eines 
unzumutbaren Schulweges erreichbar ist. Bei einem Anmeldeüberhang an Bekenntnisschu-
len haben Kinder, die dem Bekenntnis angehören, bei der Aufnahme einen Vorrang gegen-

über anderen Kindern.  
 
Die Prüfung, ob der Schulweg ggf. unzumutbar ist, erfolgt entsprechend den Bestimmungen 

nach § 13 Abs. 2 der Verordnung zur Ausführung des § 97 Abs. 4 Schulgesetz (Schülerfahr-
kostenverordnung – SchfkVO -). Hinsichtlich weiterer Informationen hierzu wird auf die 
Zuständigkeit der jeweiligen Stadt- bzw. Gemeinde (Schulverwaltungsamt) als Schulträger 

der Grundschulen verwiesen.  
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 Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gem. § 34 Abs. 5 S. 2  

     Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
 

Wenn Ihr Kind eine ansteckende Erkrankung hat und dann die Schule oder andere Ge-
meinschaftseinrichtungen (GE) besucht, in die es jetzt aufgenommen werden soll, kann es 

andere Kinder, Lehrer, Erzieher oder Betreuer anstecken. Außerdem sind gerade Säuglin-
ge und Kinder während einer Infektionskrankheit abwehrgeschwächt und können sich dort 
noch Folgeerkrankungen (mit Komplikationen) zuziehen. 

Um dies zu verhindern, möchten wir Sie mit diesem Merkblatt über Ihre Pflichten, Verhal-

tensweisen und das übliche Vorgehen unterrichten, wie sie das Infektionsschutzgesetz 
vorsieht. In diesem Zusammenhang sollten Sie wissen, dass Infektionskrankheiten in der 
Regel nichts mit mangelnder Sauberkeit oder Unvorsichtigkeit zu tun haben. Deshalb bitten 
wir Sie stets um Offenheit und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Das Gesetz bestimmt, dass Ihr Kind nicht in die Schule oder andere GE gehen darf, 

wenn 

1. es an einer schweren Infektion erkrankt ist, die durch geringe Erregermengen ver-

ursacht wird. Dies sind nach der Vorschrift: Diphtherie, Cholera, Typhus, Tuberkulose 
und Durchfall durch EHEC-Bakterien. Alle diese Krankheiten kommen bei uns in der 
Regel nur als Einzelfälle vor (außerdem nennt das Gesetz noch virusbedingte hämor-

rhagische Fieber, Pest und Kinderlähmung. Es ist aber höchst unwahrscheinlich, dass 
diese Krankheitserreger in Deutschland übertragen werden); 

2. eine Infektionskrankheit vorliegt, die in Einzelfällen schwer und kompliziert ver-

laufen kann, dies sind Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach, Windpocken, Hirn-
hautentzündung durch Hib-Bakterien, Meningokokken-Infektionen, Krätze, anstecken-
de Borkenflechte, Hepatitis A und bakterielle Ruhr; 

3.  ein Kopflausbefall vorliegt und die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist; 
4. es vor Vollendung des 6. Lebensjahres an einer infektiösen Gastroenteritis erkrankt ist 

oder ein entsprechender Verdacht besteht. 

Die Übertragungswege der aufgezählten Erkrankungen sind unterschiedlich. Viele Durch-

fälle und Hepatitis A sind so genannte Schmierinfektionen. Die Übertragung erfolgt durch 
mangelnde Händehygiene sowie durch verunreinigte Lebensmittel, nur selten durch Gegen-
stände (Handtücher, Möbel, Spielsachen). Tröpfchen- oder „fliegende“ Infektionen sind 

z.B. Masern, Mumps, Windpocken und Keuchhusten. Durch Haar-, Haut- und Schleim-
hautkontakte werden Krätze, Läuse und ansteckende Borkenflechte übertragen. 

Dies erklärt, dass in Gemeinschaftseinrichtungen (GE) besonders günstige Bedingungen 
für eine Übertragung der genannten Krankheiten bestehen. Wir bitten Sie also, bei ernst-

haften Erkrankungen Ihres Kindes immer den Rat Ihres Haus- oder Kinderarztes in An-
spruch zu nehmen (z.B. bei hohem Fieber, auffallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, 
Durchfällen länger als einen Tag und anderen besorgniserregenden Symptomen). 

Er wird Ihnen - bei entsprechendem Krankheitsverdacht oder wenn die Diagnose gestellt 

werden konnte - darüber Auskunft geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung hat, die einen Be-
such der GE nach dem Infektionsschutzgesetz verbietet. 

Muss ein Kind zu Hause bleiben oder sogar im Krankenhaus behandelt werden, benach-
richtigen Sie uns bitte unverzüglich und teilen Sie uns auch die Diagnose mit, damit wir 

http://www.gs-sande.de/
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zusammen mit dem Gesundheitsamt alle notwendigen Maßnahmen ergreifen können, um 
einer Weiterverbreitung der Infektionskrankheit vorzubeugen. 

Viele Infektionskrankheiten haben gemeinsam, dass eine Ansteckung schon erfolgt, bevor 
typischeKrankheitssymptome auftreten. Dies bedeutet, dass Ihr Kind bereits Spielkamera-
den, Mitschüler oderPersonal angesteckt haben kann, wenn es mit den ersten Krankheits-

zeichen zu Hause bleiben muss.In einem solchen Fall müssen wir die Eltern der übrigen 
Kinder anonym über das Vorliegen eineransteckenden Krankheit informieren. 

Manchmal nehmen Kinder oder Erwachsene nur Erreger auf, ohne zu erkranken. Auch 
werden ineinigen Fällen Erreger nach durchgemachter Erkrankung noch längere Zeit mit 
dem Stuhlgangausgeschieden oder in Tröpfchen beim Husten und durch die Ausatmungs-

luft übertragen. Dadurchbesteht die Gefahr, dass sie Spielkameraden, Mitschüler oder das 
Personal anstecken. Im Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen, dass die „Aus-
scheider“ von Cholera-, Diphtherie-, EHEC-,Typhus-, Paratyphus- und Shigellenruhr- Bak-

terien nur mit Genehmigung und nach Belehrung desGesundheitsamtes wieder in eine 
GE gehen dürfen. 

Auch wenn bei Ihnen zu Hause jemand an einer schweren oder hochansteckenden In-
fektionskrankheit leidet, können weitere Mitglieder des Haushaltes diese Krankheitserre-

ger schon aufgenommen haben und dann ausscheiden, ohne selbst erkrankt zu sein. Auch 
in diesem Fall muss Ihr Kind zuHause bleiben. Wann ein Besuchsverbot der Schule oder 
einer anderen GE für Ausscheider oder einmöglicherweise infiziertes aber nicht erkranktes 

Kind besteht, kann Ihnen Ihr behandelnder Arzt oderIhr Gesundheitsamt mitteilen. Auch in 
diesen beiden genannten Fällen müssen Sie uns benachrichtigen. 

Gegen Diphtherie, Masern, Mumps, (Röteln), Kinderlähmung, Typhus und Hepatitis A 
stehenSchutzimpfungen zur Verfügung. Liegt dadurch ein Schutz vor, kann das Gesund-

heitsamt inEinzelfällen das Besuchsverbot sofort aufheben. Bitte bedenken Sie, dass ein 
optimaler Impfschutzjedem Einzelnen sowie der Allgemeinheit dient. 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Haus- oder Kinderarzt 
oder an Ihr Gesundheitsamt. Auch wir helfen Ihnen gerne weiter. 
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 Informationen zur Organisation der Schuleingangsphase 
 

http://www.gs-sande.de/

